
amtliche Anzeigen

Amtliche Bekanntmachung der Gemeinden des Bezirks
Dietikon (ausser Aesch, Birmensdorf, Unterengstringen,
Urdorf undWeiningen)
Abstimmungen vom Sonntag, 8. März 2026
EidgenössischeVorlagen
– Initiative «Bargeld ist Freiheit» und direkter Gegenentwurf
– SRG-Initiative
– Klimafonds-Initiative
– Bundesgesetz über die Individualbesteuerung

KantonaleVorlagen
– keine

KommunaleVorlagen
Stadt Dietikon
– Vertrag über den Zusammenschluss der evangelisch-reformierten Kirchgemeinden Dietikon,

Schlieren undWeiningen zur evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Limmattal

Stadt Schlieren
– Vertrag über den Zusammenschluss der evangelisch-reformierten Kirchgemeinden Dietikon,

Schlieren undWeiningen zur evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Limmattal

Urnenöffnungszeiten und vorzeitige Stimmabgabe
Siehe Abstimmungsunterlagen.

Stimmberechtigung
Stimmberechtigt sind Schweizer Staatsangehörige, die in einer der oben erwähnten Gemeinden
denpolitischenWohnsitz unddas 18. Altersjahr zurückgelegt haben sowie nachdenBestimmun-
genvon§3desGesetzesüberdiepolitischenRechte (GPR)nicht vomStimmrechtausgeschlossen
sind. Bei den Abstimmungen der evangelisch-reformierten Kirchgemeinden ist stimmberech-
tigt, wer Mitglied dieser Landeskirche ist, in der Gemeinde den politischen Wohnsitz und das
16. Altersjahr vollendet hat sowie über das Schweizer Bürgerrecht oder über eine ausländer-
rechtliche Bewilligung B, C oder Ci verfügt.

Stimmberechtigte, die den Stimmrechtsausweis und das Stimmmaterial bis drei Wochen vor
dem Abstimmungstermin nicht erhalten haben, können sich bis spätestens Freitagvormittag,
6. März 2026, bei der jeweiligen Gemeinde- oder Stadtverwaltung melden.
Wer nach dem 8. Februar 2026 den politischenWohnsitz wechselt, erhält am neuenWohnsitz die
Wahl- und Abstimmungsunterlagen nur gegen den Nachweis, dass er oder sie das Stimmrecht
nicht bereits am bisherigen politischenWohnsitz ausgeübt hat.

Stimmabgabe
Für die Stimmabgabe werden die amtlichen Stimm- bzw. Wahlzettel verwendet. Der Stimm-
bzw. Wahlzettel muss durch die stimmberechtigte Person handschriftlich ausgefüllt oder geän-
dert werden.

Stimmabgabe an der Urne
Auch bei der persönlichen Stimmabgabe an der Urne muss der Stimmrechtsausweis unter-
schrieben sein.

Stellvertretung
Die Stimmberechtigten können sich durch eine andere stimmberechtigte Person vertreten
lassen. Die vertretene Person erklärt ihr Einverständnis zurVertretung durch Unterzeichnung des
Stimmrechtsausweises. Der Stellvertreter muss gleichzeitig seinen eigenen, unterschriebenen
Stimmrechtsausweis abgeben. Niemand darf mehr als zwei Personen vertreten.

Briefliche Stimmabgabe
Stimmberechtigte, die brieflich stimmen und wählen wollen, haben ein mit demVermerk «Brief-
liche Stimmabgabe» versehenes Kuvert der Gemeinde- oder Stadtverwaltung mit folgendem
Inhalt zuzustellen:
a) Stimmrechtsausweis mit der unterschriebenen Erklärung, dass sie brieflich stimmen.
b) Verschlossenes Stimmzettelcouvert mit den Stimm- undWahlzetteln.
Die Kuverts sind bis spätestens am Dienstag vor der Abstimmung der Gemeinde- oder Stadtver-
waltung zuzustellen, sodass sie vor der Schliessung der Wahl- und Abstimmungslokale eintref-
fen. Später eintreffende Sendungen fallen ausser Betracht.

Stimmregister
Für Auskünfte über die Stimmberechtigung einer Person kann man sich auf der Gemeinde-
oder Stadtverwaltung (Einwohnerkontrolle) melden. Eintragungen werden bis zum Dienstag,
3. März 2026, vorgenommen.

Gesetz über die politischen Rechte
Für den Urnengang vom 8. März 2026 ist das Gesetz über die politischen Rechte (GPR) vom
1. September 2003 sowie die Verordnung über die politischen Rechte (VPR) vom 27. Oktober
2004 anwendbar.

Rechtsmittel
Gegen diese Anordnung kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte
und ihre Ausübung innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Stimm-
rechtsrekurs beim Bezirksrat Dietikon, Bahnhofplatz 10, 8953 Dietikon, erhoben werden. Die
Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten.

Baugespanne
1. Bauherrschaft: GOFAST AG,Wiesenstrasse 10a, 8952 Schlieren

Projektverfasser: IFP2 GmbH, Prattelerstrasse 27, 4052 Basel
Neubau GOFAST Schnellladestationen mit Leuchtreklamen und Ummarkierung Parkfelder
auf best. Parkplatz der Aldi-Filiale, Gebäude Assek.-Nr. 3571, Grundstück Kat.-Nr. 11860, Bern-
strasse 378, 8953 Dietikon (Industriezone I).

2. Bauherrschaft: Swisscom (Schweiz) AG, Binzring 17, 8045 Zürich
Neubau einer Mobilfunkanlage für Swisscom (Schweiz) AG mit vier neuen Antennen im best.
Kirchturm «DISG» (Ref. Kirche kommunal inventarisiert, Inv.-Nr. I/2, ohne Aussteckung), Ge-
bäude Assek.-Nr. 1219, Grundstück Kat.-Nr. 8496, Sonneggstrasse 11, 8953 Dietikon (Zone für
öffentliche Bauten Oe).

3. Bauherrschaft: Swisscom (Schweiz) AG, Binzring 17, 8045 Zürich
Projektverfasser: Axians Schweiz AG, Kreuzlingerstrasse 59, 8555 Müllheim
Umbau der best. Mobilfunkanlage für Swisscom (Schweiz) AG «DISD» (ohne Aussteckung),
Gebäude Assek.-Nr. 1984, Grundstück Kat.-Nr. 8934, Giessenstrasse 5g, 8953 Dietikon (Indus-
triezone I).

4. Bauherrschaft: Limeco, Reservatstrasse 5, 8953 Dietikon
Projektverfasser: IKON Ingenieure AG,Wasserwerkstrasse 12, 8006 Zürich
Bau einer Fernwärmeleitung – Erschliessung Löwenstrasse (ohne Aussteckung), Grundstück
Kat.-Nr. 10791, 8953 Dietikon (Zentrumszone Z5).

5. Bauherrschaft: Limeco, Reservatstrasse 5, 8953 Dietikon
Projektverfasser: IKON Ingenieure AG,Wasserwerkstrasse 12, 8006 Zürich
Bau von Fernwärmeleitung – Erschliessung (TP11c1+2) Guggenbühl-, Oberdorf-, Obere
Reppisch-, Post-, Steinackerstrasse und Zelgliweg (ohne Aussteckung), Grundstück Kat.-Nrn.
11653, 12055, 12054, 8486, 9025 und 10940, 8953 Dietikon.

Planauflage
Die Pläne liegen auf dem Bauamt, Bremgartnerstrasse 22, 8953 Dietikon, vom Datum der Aus-
schreibung an, während 20 Tagen zur Einsicht auf.

Rechtsbehelfe
Begehren um die Zustellung von baurechtlichen Entscheiden sind innert 20 Tagen seit der Aus-
schreibung beim Bauamt schriftlich einzureichen; elektronische Zuschriften (E-Mails) erfüllen
die Anforderungen der Schriftlichkeit nicht.Wer das Begehren nicht innert dieser Frist stellt, hat
das Rekursrecht verwirkt. Die Rekursfrist läuft ab Zustellung des Entscheides (§§ 314-316 PBG).

Für die Zustellung des baurechtlichen Entscheides wird eine Gebühr von pauschal
Fr. 35.00 verlangt.

Schluss des
Konkursverfahrens
Das Konkursverfahren über Frau Vanessa
Bitto, geb. 15. April 1985, von Portugal,
Neumattstrasse 10, 8953 Dietikon, ist durch
Urteil des Einzelgerichts im summarischen
Verfahren am Bezirksgericht Dietikon vom
14. Januar 2026 als geschlossen erklärt
worden.

Dietikon, 16. Januar 2026

KONKURSAMT DIETIKON
Zentralstr. 19, Postfach
8953 Dietikon

Schluss des
Konkursverfahrens
Die konkursamtliche Liquidation der
Erbschaft von Dieter Althaus, geb.
19. April 1958, von Rüderswil BE, gest.
20. Januar 2024, c/o Quartieraltersheim
Aussersihl, Engelstrasse 63, 8004
Zürich, mit gesetzlichem Wohnsitz in
8952 Schlieren, ist durch Urteil des
Einzelgerichts am Bezirksgericht Dietikon
vom 16. Januar 2026 als geschlossen
erklärt worden.
KONKURSAMT SCHLIEREN
Uitikonerstrasse 9/Postfach
8952 Schlieren

Einstellung
des Konkurses
Über die AT Airport Taxi GmbH, CHE-
274.247.534, Rainweg 15, 8952 Schlieren,
ist durch Urteil des Bezirksgerichtes Die-
tikon vom 27. November 2025 der Konkurs
angeordnet, das Verfahren aber mit Ur-
teil dieses Gerichtes vom 16. Januar 2026
mangels Aktiven eingestellt worden.
Sofern nicht ein Gläubiger bis zum 12. Feb-
ruar 2026 die Durchführung des Konkurs-
verfahrens verlangt, sich gleichzeitig zu
Übernahme des durch die Konkursmasse
nicht gedeckten Teils der Kosten verpflich-
tet und daran vorläufig einen Barvorschuss
von CHF 4500.00 leistet, gilt das Verfahren
als rechtskräftig geschlossen.
KONKURSAMT SCHLIEREN
Uitikonerstrasse 9/Postfach
8952 Schlieren

Konkurspublikation/
Schuldenruf
Schuldner: Behluli Valon, geb. 11. April
1999, von Dietikon ZH, Zürcherstrasse
46b, 8953 Dietikon, Inhaber der
Einzelunternehmung V&B HealthCare
Inh. Behluli, CHE-240.128.825, vormalige
Wohnadresse: Poststrasse 2, 8953
Dietikon.

Datum der Konkurseröffnung:
24. September 2025

Summarisches Verfahren, Art. 231 SchKG.

Bezüglich Eingabefrist etc. wird auf die
Publikation im Schweizerischen Handels-
amtsblatt vom 20. Januar 2026 verwiesen.

KONKURSAMT DIETIKON
vertr. durch Mobile Equipe Konkurs
Postfach
8036 Zürich

Katholische Kirchgemeinde St.Mauritius, Oberengstringen

Einladung zur a.o. Kirchgemeindeversammlung

Die stimmberechtigten EinwohnerInnen der röm.-kath. Kirchgemeinde Ober-
engstringen werden hiermit zur Teilnahme an der a.o. Kirchgemeindeversammlung
auf Sonntag, 22. Februar 2026, 11.15 Uhr, Kirchgemeindesaal, Dorfstrasse 59, 8102
Oberengstringen, eingeladen.

Traktanden:

1) Kreditantrag über CHF 220'000.00 für den Ersatz der Fenster
2) Kreditantrag über CHF 160'000.00 für die Sanierung der Orgel

Die Akten liegen ab dem 4. Februar 2026 im Pfarreisekretariat, Dorfstrasse 59,
Oberengstringen, zur Einsicht auf.
Anfragen im Sinne vonArt. 51 des Gemeindegesetzes sind spätestens zehnArbeits-
tage vor der Gemeindeversammlung schriftlich und vom Fragesteller unterzeichnet,
an die Präsidentin der Kirchenpflege, Frau Katharina Stockmann, Weidstrasse 6,
8103 Unterengstringen, einzureichen.

Oberengstringen, 13. Januar 2026 Die Kirchenpflege

Beschlüsse der ausserordentlichen Kirchgemeindever-
sammlung der Ev.-ref. Kirchgemeinde Uitikon
vom 12. Januar 2026

Die Kirchgemeindeversammlung (33 Stimmberechtigte) hat folgende Ge-
schäfte genehmigt:

• Wahlvorschlag für Pfarrer Michael Landwehr zuhanden der Urnenwahl vom
14. Juni 2026

• 10 % Gemeindeeigene Pfarrstelle

Der Kirchenpflege wurde keine Anfrage nach § 17 Gemeindegesetz eingereicht.

Protokollauflage und Rechtsmittel

Das Protokoll kann ab heute, während 30 Tagen im Sekretariat der Kirch-
gemeinde Uitikon während der ordentlichen Öffnungszeiten, eingesehen werden.

Gegen die von der Versammlung gefassten Beschlüsse kann, von der Veröffent-
lichung an gerechnet, bei der Bezirkskirchenpflege Dietikon, zuhanden Herrn
Steffen Kelch, Glärnischstrasse 6, 8102 Oberengstringen

– wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte und ihre
Ausübung innert 5 Tagen schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen
(§ 19 Abs. 1 lit. c i.V.m. § 19b Abs. 2 lit. c sowie § 21a und § 22 Abs. 1 VRG)

– und im Übrigen innert 30 Tagen schriftlich Rekurs erhoben werden
(§ 19 Abs. 1 lit. a und d i.V.m. § 19b Abs. 2 lit. c sowie § 20 und § 22 Abs. 1 VRG).

Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der
angefochtene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen. Die Kosten des Re-
kursverfahrens hat die unterliegende Partei zu tragen. In Stimmrechtssachen
werden Verfahrenskosten nur erhoben, wenn das Rechtsmittel offensichtlich
aussichtslos ist.

Uitikon, 19. Januar 2026 Ev.-ref. Kirchenpflege Uitikon

Spenden an die
Winterhilfe Schweiz
werden in der ganzen
Schweiz eingesetzt.

QR-Code für
online-Banking
und Twint

IBAN CH68 0900 0000 8000 8955 1
Winterhilfe Schweiz
Clausiusstrasse 45, 8006 Zürich



Bestattungen
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ZumGedenken Donnerstag, 22. Januar 2026

Am 6. Januar 2026 ist verstorben:
Salvatore Abate, geboren am 8. April 1957, von Italien, wohnhaft gewesen in Dietikon,
Steinmürlistrasse 4. Die Beisetzung und Abdankung haben im engsten Familienkreis
stattgefunden. Zivilstandsamt

Bestattungsamt Uitikon
Verstorben ist am 13. Januar 2026:
Walter Jung, geboren am 8. Mai 1933, von Basel BS und Winterthur ZH, verheiratet, wohnhaft gewesen in
8142 Uitikon Waldegg, Höhenweg 18. Bestattungsamt

Gemeinde Uitikon

Am 12. Januar 2026 ist verstorben:
Beat Franz Theiler, geboren am 4. Februar 1965, von Wolhusen LU und Schüpfheim
LU, verheiratet mit Brigitte Theiler, wohnhaft gewesen in Dietikon, In der Lachen 1.
Die Beisetzung findet im engsten Familienkreis statt. Die Abdankung findet am
Mittwoch, 28. Januar 2026, um 14.00 Uhr auf dem Friedhof Guggenbühl in Dietikon
statt. Besammlung vor der Abdankungshalle. Zivilstandsamt

Verstorben ist am 8. Januar 2026:
Helga Bütler geb. Schön, geboren am 16. Dezember 1944, von Zürich ZH, Hünenberg ZG, wohnhaft
gewesen in 8102 Oberengstringen. Bestattungsamt

Verstorben ist am 15. Januar 2026:
Heer geb. Binder Alice Gertrud, geboren am 7. Oktober 1932, von Oberengstringen ZH, Coinsins VD,
wohnhaft gewesen in 8104 Weiningen. Die Abdankung findet am Mittwoch, 28. Januar 2026, um 14.30 Uhr
in der Reformierten Kirche in Oberengstringen statt. Bestattungsamt

Verstorben ist am 12. Januar 2026:
Anna Freiburghaus geb. Pfäffli, geboren am 8. Januar 1937, von Neuenegg BE, wohnhaft gewesen in 8102
Oberengstringen. Die Beisetzung findet am Donnerstag, 29. Januar 2026, um 11.00 Uhr auf dem Friedhof in
Oberengstringen statt. Bestattungsamt

Am 15. Januar 2026 ist verstorben:
Lukas Häfeli, geboren am 28. November 1939, von Dietikon ZH und Flumenthal SO,
wohnhaft gewesen in Dietikon, Bleicherstrasse 14. Die Beisetzung mit anschliessender
Abdankung in der Abdankungshalle findet amMittwoch, 28. Januar 2026, um 15.30 Uhr
auf dem Friedhof Guggenbühl in Dietikon statt. Besammlung vor der Abdankungshalle.

Zivilstandsamt

Urdorf, im Januar 2026

Schmerzhaft ist der Abschied,
doch dich von deinem Leiden
erlöst zu wissen, gibt uns Trost.

Traurig nehmen wir Abschied von unserer geliebten Mutter, Grossmutter,
Urgrossmutter, Schwester und Schwägerin.

Ruth Spillmann-Irminger
* 21.09.1933 † 13.01.2026

In Liebe und Dankbarkeit werden wir dich in unserem Herzen bewahren.

Ursula und Mohammed Saâdi-Spillmann
Elisabeth Moos-Spillmann
Esther Spillmann
Göpf und Gret Irminger
Enkel und Urenkel

Die Beisetzung findet am 27.01.2026 um 14:00 Uhr auf dem Friedhof in Urdorf
statt, mit anschliessender Abdankung in der alten reformierten Kirche.

Anstelle von Blumenspenden gedenke man den Organisationen:
HEKS: IBAN CH37 0900 0000 8000 1115 1
Alzheimer Schweiz: IBAN CH33 0900 0000 1000 6940 8

Traueradresse: Elisabeth Moos, Dorfstrasse 23, 8902 Urdorf

Traurig, aber mit vielen schönen Erinnerungen, nehmen wir Abschied
von unserem lieben Bruder, Onkel und Freund

Lukas Häfeli
28. November 1939 bis 15. Januar 2026

Wir sind von Herzen dankbar für all
das Unvergessliche und Schöne.

Theres Müller-Häfeli
Gaby J. Müller
Regula Müller und Familie
Marcel Häfeli und Familie
Martin Müller
Drita Statovci und Familie

Urnenbeisetzung mit anschliessender Abdankung:
Mittwoch, 28. Januar 2026, 15:30 Uhr Friedhof Guggenbühl

Guggenbühlstrasse 42, 8953 Dietikon

Traueradresse: Theres Müller-Häfeli, Friesenbergstrasse 37, 8055 Zürich

Am 30. November 2025 ist verstorben:
Biagino Gioia, geboren am 20. November 1967, von Italien, wohnhaft gewesen in
Dietikon, Gassackerstrasse 25. Die Beisetzung und Abdankung haben im Ausland
stattgefunden. Zivilstandsamt

Verstorben ist am 3. Januar 2026:
Schärer geb. Meister, Jeannette, geboren am 29. April 1960, von Wädenswil ZH und Plaffeien FR, wohnhaft
gewesen in 8962 Bergdietikon.Die Beisetzung findet statt am Donnerstag, 29. Januar 2026, um 14.00 Uhr auf dem
Friedhof in Weiningen ZH. Bestattungsamt Bergdietikon

Am 17. Januar 2026 ist verstorben:
ElsaMeier geb.Groth,geboren am26.Oktober 1930, vonDietikonZHundRemetschwil
AG, verwitwet von Meier, Paul, wohnhaft gewesen in Dietikon, Limmatfeld-Strasse 5.
Die Beisetzung mit anschliessender Abdankung in der Abdankungshalle findet am
Dienstag, 3. Februar 2026, um 13.30 Uhr auf dem Friedhof Guggenbühl in Dietikon
statt. Besammlung vor der Abdankungshalle. Zivilstandsamt

TRAUERANZEIGE ONLINE
Erfassen Sie Ihre Todesanzeige oder Danksagung in Ruhe von zu Hause aus. Es stehen Ihnen
Muster, Hintergründe und Bilder zur Verfügung. Mit der Suchfunktion finden Sie in unserer
Zeitung erschienene Traueranzeigen zum Ausdrucken oder Weiterleiten.

GEDENKZEIT.CH
Auf dem Online-Trauerportal finden Sie im «Ratgeber» und unter «Wichtige Adressen»
weitere hilfreiche Informationen zum Trauerfall.

PERSÖNLICHE BERATUNG
Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 17.30 Uhr beraten wir Sie
persönlich bei unserem Partner Copy Weber AG in 8953 Dietikon.

› Annahmeschlusszeit: Montag bis Freitag, 13.30 Uhr.

› Für Traueranzeigen welche in der Ausgabe vom Montag erscheinen müssen,
ist die Annahmeschlusszeit jeweils Freitag, 13.30 Uhr.

› Telefonische Erreichbarkeit: Montag bis Freitag: 8 bis 12 Uhr und 13 bis 17.30 Uhr.
Ausserhalb dieser Zeiten sowie Samstag und Sonntag sind die Büros nicht besetzt.

TRAUERZIRKULARE
Bei Aufgabe bis 11 Uhr können Sie noch am selben Tag die Trauerzirkulare bei Copy Weber AG
in Dietikon abholen.

Heimstrasse 1, 8953 Dietikon
Telefon 058 200 53 53
todesanzeigen@chmedia.ch, gedenkzeit.ch

Oberdorfstrasse 30, 8953 Dietikon
Telefon 043 322 40 90
info@copy-weber.ch, www.copy-weber.ch

Bestattungsamt Uitikon
Verstorben ist am 12. Januar 2026:
Kern Ursula, geboren am 6. September 1935, von Uitikon ZH, verwitwet, wohnhaft gewesen in 8142 Uitikon
Waldegg, Im Spilhöfler 2a. Die Abdankungsfeier findet am Dienstag, 3. Februar 2026, 14.00 Uhr, in der
lutherischen Kirche Zürich, Kurvenstrasse 39, statt. Bestattungsamt

Gemeinde Uitikon


